
BENEDIKIL  LLMACHTEN (Ablaßvollmachten)
Alle Missionäre erhalten die Erlaubnis ZUT usübung er ihnen Zustehenden
Benediktionsvollmachten, insbesonders auch AA IT1'  tung un! el. der
iwa nötigen Missionskreuze. Es wIird auch die Erlaubnis erteilt, das Allerhei-
ligste servaltıs servandıs 1n der bei Missionen ıchen Weise auszuseizen

RLAUBNISSE
Fuür die Dauer der Volksmission WIrd die tagliche Feleı einer Abendmesse @1-
au
Fuüur die Dauer der Mission wird erlaubt, daß die hl Messe in orm einer VOo-
ti1vmesse Klasse zelebriert wird nach einem Formuläar, das der thematischen
Predigt entspricht (Cod. uDr. 370

die raäumlichen Verhältnisse gestatten, kann während der hl Mission
die nl Messe auch ETISUSs populum gefeler werden.

GEWÄAHRUNG VOLLKOMMENEN
nier den gewÖ hnli  en Bedingungen wird en Gläubigen, die wenigstens
die alite der Missionspredigten anhören, e1in vollkommener erteilt.

VOM EUCHARISTISCHEN NUÜUCHTER  EITSGEBOT
ntier Beobachtung der Sonst geltenden Bestimmungen dürien die Gläubigen
DIs Stunden VOT dem Mpfang der nl Kommunion fe  te Speisen sich neh-
19915  z

Die Gläubigen sSind darauf hinzuwelsen, daß diese Erlaubniıs iur die Dauer
der Volksmission gewährt wWwIrd.

Regensburg, pri 1963
Dr. arl ofmann

Generalvikar

IL MISSIO-CANONICA-KURSE
Seit lJlängerer eıt werden VO.  b den verschiedensten Trägern „Kurse ZUT Erlangung
der M1SS10 canonıca” veranstaltet. Diese nternehmungen verdienen große An-

erkennung. Auf solche Weise sind bis jetz 7a  OSse Teilnehmer ın den eNu.
einer vertieiten theologischen un:! religiosen Weiterbildung gekommen. Auch
sind durch solche Kurse viele ın den an gesetzt worden, in besonders gela-
gerten Fallen der Verkündigung der Frohbotschaft Christi als Laienkatecheten
dienen können.
Es hat sich DU  } herausgestellt, daß bel diesen Kursen ine Unterscheidung gemacht
werden mMuUu. zwischen olchen, die tatsächlich fIür den Dienst ın der laienkateche-
tischen nterweisung ın rage kommen und solchen, die edigli: das 1el einer
Vertiefung ihrer theologischen un religiösen Bildung erstreben.

Dieser Unterscheidung 1en uch 1ne Neuregelung, die die Plenarkonierenz der
Bischöfe der Diozesen Deutschlands VO. DISs MÄärz 1962 1n dieser Ange-
legenheit getroffen hat Der Konferenzbeschluß lautet
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„Personen, die die Möglichkeit ZUT Erteilung des Religionsunterrichtes en un
für diese Aufgabe hinreichend vorgebildet sind, das notwendige FachwI1ls-

SECH, die erforderliche methodisch-didaktische Ausbildung und C) die entspre-
chenden jugend-psychologischen un jugend-pädagogischen Kenntnisse besitzen,
erhalten nach Prüfung die „M1SS1O canon1ıca” urda Überreichung eINer „Miss1lo0 ” -
Urkunde
eilnehmer Kursen der besonderen (längerdauernden) Arbeitsgemeinschaften
mıiıt dem jel der rel1igiosen Weiterbildung erhalten kemne „Missio“-Urkunde,
sondern eın laienapostolische Tbel das die„Diplom ÜT
el  ahme der Weiterbildung SOWI1e die besondere Befähigung ZUI laienapostoli-
schen Tbeıit bescheinigt, ber keine Berechtigung Tur die Erteilung eines schu-
ischen Religionsunterrichtes gibt.”
Das Erzbischöfliche Generalvikarlat ın oln hat e1n Merkblatt iür die Einrichtung
VO.  z Missio-canonica-Kursen herausgebracht Kirchl, Anzeiger TÜr die ErzdioOzese
oln 103, 1963, 178, NT. 242)
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